
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Postanschrift  Faxnummer Zentrale Bankverbindungen  
Endertplatz 2, 56812 Cochem  02671/61-111 Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück 
Telefonzentrale  Internet IBAN   DE69 5875 1230 0000 0046 06 

 02671/61-0  www.cochem-zell.de BIC     MALADE51BKS 
Sprechzeiten  ℡Behördennummer 115 – Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 
Gerne bieten wir Ihnen die Vereinbarung von besonderen Sprechzeiten an.  
Allgemeine 
Öffnungszeiten 

 Mo. bis Mi. 08:00 – 12:30  Do. 08:00 – 12:30 
14:00 – 16:30 

 Fr. 08:00 – 12:30 

 Bürgerbüro  Mo. bis Mi. 07:30 – 16:00  Do. 07:30 – 17:00  Fr. 07:30 – 13:00 
KFZ-Zulassung  Mo. bis Mi. 07:30 – 12:30  Do. 07:30 – 16:30  Fr. 07:30 – 12:30 
Telefonzentrale „115“  Mo. bis Mi. 08:00 – 18:00  Do. 08:00 – 18:00  Fr. 08:00 – 18:00  

 

 Kreisverwaltung Cochem-Zell  •  Postfach 1320  •  56803 Cochem [[NeuerBrief]] 
 

 
 
 
An 
alle Eltern 
der Teilnehmer/innen 
an der Mittagsverpflegung 
      
 
      

Aufgabenbereich Bildung, Gebäudemanagement 

Ansprechpartner/-in Jannik Oster 

Zimmer 2.24 

Telefon 02671/61-224  

Telefax 02671/61-5224 

E-Mail jannik.oster@cochem-zell.de 
 

  

Ihr Schreiben       
  

Unser Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 

2-20-24301-03-01 

Datum 15. Dezember 2020 

   

Teilnahme an der Mittagsverpflegung 
hier: Anpassung des Elternanteils an den Verpflegungskosten zum 01. Januar 2021 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Elternbrief zur Anmeldung für die Mittagsverpflegung wurde Ihnen mitgeteilt, dass für die 
Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Schuljahr 2020/2021 ein Essenskostenbeitrag in Höhe 
von 3,40 EUR pro Essen zu leisten ist. Änderungen durch den Schulträger während des 
Schuljahres sind vorbehalten. 
 
Der Elternanteil für die Mittagsverpflegung erhöht sich in Anlehnung an die Empfehlung des 
Landkreistages Rheinland-Pfalz vom 04. Dezember 2020 ab 01. Januar 2021 auf 3,50 EUR je 
Essen. 
 
Die Änderung wird bei der Abrechnung zum Monatsende berücksichtigt. 
 
Bei Schülerinnen und Schüler, die bisher Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
hatten, werden auch weiterhin Anspruch auf Übernahme der Essenskosten in voller Höhe haben, 
sofern Sie Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen 
sind (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG). 
 
Bei einer Förderung des Mittagessens durch den Sozialfonds bleibt der Eigenanteil der Eltern 
ebenfalls in Höhe von 1,- Euro pro Mittagessen bestehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Jannik Oster  


